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V020

Controller Controller*

Standardfall einer direkten Übermittlung an einen anderen Controller (auch falls gemeinsam) in einem Drittstaat. Es ist Modul 1 zu verwenden.
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1

Controller ControllerController

Weiterübermittlung durch den ersten an einen weiteren Controller in einem Drittstaat. Der Importeur darf nur weiterübermitteln, falls der zweite 
Controller den Klauseln ebenfalls untersteht.**
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Controller Processor Controller

Der Controller exportiert Daten an den Processor des zweiten Controllers. Hier ist zwischen den beiden Controllern das Modul 1 zu verwenden (der erste 
Controller kann nicht das Modul 2 mit dem Processor schliessen, weil es nicht sein Processor ist). Der zweite Controller muss den Processor aber korrekt 
einbinden (Modul 1 Klausel 8.8) und mit diesem das Modul 2 schliessen (Klausel 8.7 – Weiterübermittlung).**
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Controller Processor Processor Controller

Dies entspricht der vorangehenden Direktübermittlung durch den ersten Controller an den Processor des zweiten Controllers.
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Controller Processor Controller

Der Processor des ersten Controllers (beide in der Schweiz/dem EWR) exportiert Daten an einen zweiten Controller. Hier gelten die SCC (Modul 1) 
zwischen den beiden Controllern (der Processor kann nicht das Modul 4 mit dem zweiten Controller schliessen, weil er nicht dessen Processor ist).
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Controller Processor Controller

Der Controller exportiert Daten an seinen Processor in einem Drittstaat, der sie einem zweiten Controller weitergibt. Hier gilt Modul 2 zwischen dem 
ersten Controller und seinem Processor. Der zweite Controller wird vom ersten Controller durch das Modul 1 legitimiert werden.**
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Controller Processor Subprocessor Controller

Der erste Controllers übermittelt Daten seinem Processor, der sie seinem Subprocessor im Drittland weitergibt und dieser wiederum an einen Controller. 
Es sind (1) das Modul 3 zwischen dem Processor und dem Subprocessor und (2) das Modul 1 zwischen den beiden Controllern zu schliessen (weil die 
Weiterübermittlung des Subprocessors an den Controller nur zulässig ist, soweit der Controller den SCC beitritt oder eigene SCC geschlossen hat).**
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Controller Processor

Es ist das Modul 2 zu schliessen. 

Modul 2
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Controller 
/Processor

(Sub-)Processor

Es sind das Modul 2 (für Bearbeitungen als Controller) und das Modul 3 (soweit der Controller zugleich ein Processor ist) zu schliessen. 

Modul 2 (Controller) und 3 (Processor)
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Controller Processor Subprocessor

Es ist das Modul 2 mit dem Processor zu schliessen. Der Processor muss bei einer Weitergabe an den Subprocessor seine Pflichten aber back-to-back 
überbinden, falls er dafür nicht das Modul 3 schliesst (Modul 2 Klauseln 8.8 und 9**; durch die Überbindung werden die Anforderungen an den Onward 
Transfer erfüllt). 
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Controller Subprocessor Processor

Es gilt dasselbe wie oben.
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Controller Processor Subprocessor Sub-Subprocessor

Es gilt dasselbe wie oben. Der Processor muss wiederum den Subprocessor korrekt einbinden und seine Pflichten back-to-back weitergeben (Modul 2 
Klausel 9), falls er nicht das Modul 3 verwenden will. Dasselbe gilt für den Subprocessor, der einen Sub-Subprocessor beizieht.
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Controller Processor Subprocessor

Der Processor schliesst das Modul 3 mit seinem Subprocessor.
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Processor Controller

Es ist das Modul 4 zu schliessen.
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Controller Processor Processor

Der erste Controller vereinbart mit dem Processor im Drittstaat das Modul 2**, das die Weiterübermittlung durch den Subprocessor dieses Processors
legitimiert.
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Controller Processor Processor

Es gilt dasselbe wie oben; der erste Controller vereinbart mit dem Processor im Drittstaat das Modul 2**.
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Controller

Processor 1

Der Controller schliesst mit jedem Processor das Modul 2.
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*      rot: Parteien in einem Staat ohne angemessenes Schutzniveau, die in Bezug auf die übermittelten Daten auch nach Art. 3 Abs. 2 DSGVO nicht der DSGVO unterstehen (so ErwGr 7).
**    sofern nicht eine Ausnahme nach Klausel 8.8 (Weiterübermittlung) (i)-(iv) greift. 
***  Es ist davon auszugehen, dass der EDÖB die SCC nach Art. 6 Abs. 3 VDSG anerkennt.

Legende:

SCC

SCC – Optionen

Controller/Processor-Beziehung

Datenfluss

Stelle in der Schweiz***, im EWR oder in einem anderen Staat, dessen Recht die SCC verlangt oder anerkennt

Stelle in einem Drittstaat ohne Angemessenheit, wenn der Export durch die SCC legitimiert werden kann

Fussnoten:
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